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§ 73

Z a h l u n g d e s K i n d e r g e l d e s a n a n d e r e A r b e i t n e h m e r

aufgehoben durch StEntlG 1999 v. 18. 12. 1998
(BGBl. I, 3779; BStBl. I 1999, 81)

1) 1Der Arbeitgeber hat das Kindergeld
1. bei monatlichen oder lSngeren LohnabrechnungszeitrSumen jeweils zusammen mit dem Ar-

beitslohn,
2. bei kUrzeren als monatlichen LohnabrechnungszeitrSumen jeweils fUr alle in einem Kalen-

dermonat endenden LohnabrechnungszeitrSume zusammen mit dem Arbeitslohn fUr den
letzten in dem Kalendermonat endenden Lohnabrechnungszeitraum

nach der von der Familienkasse festgesetzten und bescheinigten HRhe auszuzahlen. 2Die Fa-
milienkasse setzt das monatlich auszuzahlende Kindergeld fest und erteilt dem Arbeitnehmer
darUber eine Bescheinigung, die dem Arbeitgeber vorzulegen ist. 3Der Arbeitgeber hat die Be-
scheinigung aufzubewahren. 4Satz 1 gilt nicht fUr Arbeitnehmer, die voraussichtlich nicht lSn-
ger als sechs Monate bei dem Arbeitgeber beschSftigt sind. 5§ 72 Abs. 8 gilt entsprechend.
(2) Dem Arbeitgeber steht kein ZurUckbehaltungsrecht hinsichtlich des Kindergeldes zu.
(3) 1Die Bundesregierung wird ermSchtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates Ausnahmen von Absatz 1 Satz 1 zuzulassen und das Verfahren bei der Festsetzung
und Auszahlung des Kindergeldes nSher zu regeln, soweit dies zur Vereinfachung des Verfah-
rens oder zur Vermeidung von HSrten erforderlich ist. 2Dabei kRnnen insbesondere die Be-
scheinigung des auszuzahlenden Kindergeldes auf der Lohnsteuerkarte, Mitwirkungs-, Auf-
zeichnungs- und Mitteilungspflichten des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers sowie die
Haftung des Arbeitgebers geregelt werden. 3Es kann auch bestimmt werden, daß das Finanz-
amt das Kindergeld dem Arbeitgeber vor Auszahlung an den Arbeitnehmer Uberweist.

Autor und Mitherausgeber: Dr. Winfried Bergkemper,
Richter am BFH, Mgnchen
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A. Allgemeine Erl`uterungen zu § 73

I. Rechtsentwicklung des § 73

JStG 1999 v. 11. 10. 1995 (BGBl. I, 1259; BStBl. I, 438): Die Vorschrift wurde
im Zusammenhang mit der Neuregelung der estrechtl. Kindergeldvorschriften
in das EStG eingefggt (zur Rechtsentwicklung der Kindergeldvorschriften s. im
einzelnen Vor §§ 62–78 Anm. 3 f.). Der VO-Geber hat von der Ermhchtigungs-
grundlage des Abs. 3 durch die VO zur Auszahlung des Kindergelds an ArbN
außerhalb des kffentlichen Dienstes (Kindergeldauszahlungs-Verordnung –
KAV) v. 10. 11. 1995 (BGBl. I, 1510; BStBl. I, 715) Gebrauch gemacht.
StEntlG 1999 v. 18. 12. 1998 (BGBl. I, 3779; BStBl. I 1999, 81): § 73 und die
KAV wurden mit Wirkung ab 1. 1. 1999 aufgehoben (zur Begrgndung s.
BTDrucks. 14/23, 190; 14/265, 191). Die Vorschrift ist weiter anwendbar fgr
Kindergeld, das der private ArbG fgr Zeitrhume vor dem 1. 1. 1999 auszuzahlen
hat (§ 52 Abs. 32c).

II. Bedeutung und Verfassungsm`ßigkeit des § 73

Schrifttum: Depenheuer, ArbG als Zahlstelle des Sozialstaates, Die Indienstnahme priva-
ter ArbG zur Auszahlung des Kindergeldes, BB 1996, 1218; Kanzler, Die sog. ArbGLk-
sung bei Auszahlung des Kindergelds – Einige Gedanken zum Problem der Inpflichtnah-
me privater ArbG zur Kindergeldzahlung, FR 1996, 473.

Bedeutung der sog. Arbeitgeberl^sung: Eine wesentliche Komponente der
durch das JStG 1996 getroffenen Neuregelung des Kinderleistungsausgleichs
war die Kindergeldzahlung durch die privaten ArbG. Bis 1995 wurde das Kin-
dergeld durch die bei den Arbeitshmtern angesiedelten Kindergeldkassen im
zweimonatlichen Rhythmus oder von den kffentlichen ArbG zusammen mit
den monatlichen Bezggen ausgezahlt (zu Ausnahmen s. § 20 Abs. 2 BKGG aF).
Als auszahlende Stelle waren ab 1996 nunmehr die privaten ArbG hinzugekom-
men, wenn sie nach § 38 zum LStAbzug verpflichtet sind. Diese neue Verpflich-
tung des privaten ArbG war dem Grunde nach in § 73 verankert (Nolde, FR
1996, 845 [849]). Die ArbGLksung wurde als Ersatz fgr die nicht durchsetzbare
Finanzamtslksung aber auch deshalb gewhhlt, weil dem ArbN auf diese Weise
der Charakter des Kindergelds als einer StVerggtung deutlich wurde (BTDrucks.
13/1558, 140; kritisch dazu Kanzler, FR 1996, 473 [477]).
Die Vorschrift des § 73 orientierte sich an § 28 Abs. 5 BerlinFG (BTDrucks.
13/1558, 162). Die Rechtsstellung des ArbG entsprach dabei der im LStAbzugs-
verfahren (s. dazu § 38 Anm. 25).
Verfassungsm`ßigkeit der Inpflichtnahme privater Arbeitgeber: Die Fi-
nanzgerichtsbarkeit hielt die entschhdigungslose ibertragung der Kindergeld-
auszahlung auf den ArbG fgr verfassungsgemhß (FG Rhld.-Pf. v. 31. 7. 1996,
FR 1997, 100, rkr., mit abl. Anm. Kanzler; FG Mgnster v. 26. 3. 1997, EFG
1997, 762, rkr.; s. dazu BFH v. 26. 5. 1998 VI R 58/97, BStBl. II 1998, 517, erle-
digt nach Inkrafttreten des StEntlG 1999 v. 18. 12. 1998; FG Ba.-Wgrtt. v.
2. 12. 1997, EFG 1998, 671, rkr.); ebenso schon die BReg. in BTDrucks. 13/
4935, 18 Nr. 27). Im Schrifttum wurde die sog. Arbeitgeberlksung mit beacht-
lichen Grgnden und uE daher zu Recht fgr verfassungswidrig gehalten (vgl.
Depenheuer, BB 1996, 1218; Kanzler, FR 1996, 473; Pelka/Balmes, DStR 1997,
1309; im Ergebnis hhnlich: Bl8mich/Heuermann, § 73 Rn. 81 „verfassungsrecht-
lich wie rechtspolitisch problematisch“; s. auch Vor §§ 62–78 Anm. 11).
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Einstweilen frei.

B. Erl`uterungen zu Abs. 1:
Auszahlung des Kindergelds durch private Arbeitgeber

I. Auszahlung des Kindergelds (Abs. 1 Satz 1)

1. Vorbemerkung
Durch Abs. 1 sollten die privaten ArbG verpflichtet werden, bei den in ihren
Diensten stehenden ArbN das Kindergeld zusammen mit dem Arbeitslohn aus-
zuzahlen. Die Festsetzung des Kindergelds sollte insoweit der Familienkasse ob-
liegen (BTDrucks. 13/1558, 140). Der Wortlaut der Vorschrift gab diese Absicht
des Gesetzgebers nur unvollkommen wieder. So war von einem Arbeitsverhhlt-
nis als Voraussetzung fgr die Kindergeldzahlung durch den ArbG an keiner Stel-
le ausdrgcklich die Rede. Lediglich aus den Begriffen ArbG und ArbN ließ sich
darauf schließen. Allenfalls aus der iberschrift erschloß sich, daß es sich um ein
privatrechtliches Arbeitsverhhltnis handeln mußte. Es kam hinzu, daß die Kin-
dergeldberechtigung der in Abs. 1 Satz 1 angesprochenen ArbN – anders als in
§ 72 – offensichtlich vorausgesetzt wurde. Denn Kindergeld war (natgrlich) nur
fgr die berechtigten ArbN auszuzahlen.

2. Auszahlung durch den Arbeitgeber an Arbeitnehmer

a) Privater Arbeitgeber
ArbN der Privatwirtschaft war das Kindergeld grundshtzlich durch (ihren)
ArbG auszuzahlen.
Der Begriff des Arbeitgebers ergibt sich aus der in § 1 LStDV enthaltenen De-
finition des ArbG und ArbN verbindenden Dienstverhhltnisses (s. im einzelnen
§ 19 Anm. 53). ArbG iSd. § 73 waren danach diejenigen natgrlichen Personen,
PersGes. oder juristischen Personen des Privatrechts, denen gegengber die
ArbN den Einsatz ihrer Arbeitskraft schulden. ArbG ist auch, wer Arbeitslohn
aus einem frgheren oder fgr ein kgnftiges Dienstverhhltnis zahlt.
Zu den ArbG, die nach § 73 zur Auszahlung des Kindergelds verpflichtet waren,
gehkrten ferner die Religionsgesellschaften des kffentlichen Rechts (§ 72 Abs. 3
Nr. 1) und die in § 72 Abs. 3 Nr. 2 genannten Verbhnde und Einrichtungen der
Freien Wohlfahrtspflege (BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 47; s. auch § 72
Anm. 21).
Kindergeld war nur von inlhndischen ArbG auszuzahlen, die nach § 38 zum
LStAbzug verpflichtet sind (BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 47). Es han-
delte sich dabei um ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal.
Verpflichtung fcr den Arbeitgeber: Fgr den ArbG iSd. § 73 bestand eine Ver-
pflichtung zur Auszahlung des Kindergelds. Kam er dieser Auszahlungspflicht
nicht nach, konnte sie nach § 2 Abs. 2 KAV iVm. § 328 AO durch Androhung
und Festsetzung von Zwangsmitteln durchgesetzt werden.

b) Auszahlung an Arbeitnehmer
Zu den ArbN, denen der ArbG Kindergeld auszahlen mußte, gehkrten alle Per-
sonen, die aus einem gegenwhrtigen oder aus einem frgheren Dienstverhhltnis
Arbeitslohn bezogen. ArbN sind auch die Rechtsnachfolger dieser Personen, so-

§ 73 Anm. 3–9 Zahlung des Kindergeldes
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weit sie Arbeitslohn aus dem frgheren Dienstverhhltnis ihres Rechtsvorghngers
beziehen (§ 1 Abs. 1 LStDV; BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 50). Die
Auszahlungsverpflichtung des ArbG war jedoch auf solche ArbN beschrhnkt,
die nach § 39b Abs. 1 eine LStKarte oder anstelle einer LStKarte eine Beschei-
nigung nach § 39c Abs. 4 vorzulegen haben. Denn nach § 2 Abs. 1 Satz 1 KAV
durfte der ArbG Kindergeld nur an ArbN auszahlen, die fgr den LStAbzug eine
LStKarte oder eine entsprechende Bescheinigung vorzulegen hatten. Eine Aus-
zahlungsverpflichtung bestand somit nicht hinsichtlich der pauschal besteuerten
Teilzeitbeschhftigten. Zur Einschrhnkung nach Abs. 1 Satz 4 s. Anm. 21.
Der Arbeitnehmer mußte Anspruchsberechtigter iSd. §§ 62–64 sein. Ob das
der Fall war, ergab sich fgr den ArbG aus der fgr ihn verbindlichen Kindergeld-
bescheinigung nach Abs. 1 Satz 2. Deshalb durfte der ArbG einem ArbN Kin-
dergeld nur auszahlen, wenn und solange ihm eine fgr den ArbN ausgestellte
Kindergeldbescheinigung vorlag. ArbN, die vom ArbG kein Kindergeld erhiel-
ten und keine Kindergeldbescheinigung erhalten hatten, bezogen das Kinder-
geld von der Familienkasse (BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 50).
Auszahlung fcr Zeitr`ume vor Beginn des Dienstverh`ltnisses: Legte der
ArbN zu Beginn des Dienstverhhltnisses eine Bescheinigung vor, die auf Zeit-
rhume vor Beginn des Dienstverhhltnisses zurgckwirkte, durfte der ArbG Kin-
dergeld nur fgr Zeitrhume auszahlen, fgr die der ArbN ausweislich der Eintra-
gung in der Bescheinigung oder in der Bescheinigung nach § 41b Abs. 1 Satz 6
noch kein Kindergeld erhalten hatte (§ 2 Abs. 1 Satz 2 KAV).
Dienstverh`ltnis ohne Arbeitslohn: Der ArbG konnte Kindergeld auch fgr
Zeitrhume auszahlen, in denen whhrend der Dauer des Dienstverhhltnisses kein
Arbeitslohn gezahlt wurde (§ 2 Abs. 1 Satz 3 KAV), zB im Krankheitsfall nach
Ablauf der Lohnfortzahlung, bei Kurzarbeit, witterungsbedingten Arbeitsausfhl-
len oder whhrend des Erziehungsurlaubs. Hierzu bestand aber keine Verpflich-
tung. In diesen Fhllen konnte das Kindergeld in dem Zeitpunkt ausgezahlt wer-
den, in dem es auch die anderen ArbN erhielten (BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I,
719 Tz. 58).
Wenn der ArbG von seiner Berechtigung zur Weiterzahlung des Kindergelds in
diesen Fhllen keinen Gebrauch machte, hatte er dies dem ArbN mitzuteilen. Lag
dem ArbG bereits eine Kindergeldbescheinigung fgr den ArbN vor, hatte er
diese dem ArbN auszuhhndigen und außerdem darauf zu bescheinigen, ob und
fgr welchen Monat zuletzt Kindergeld ausgezahlt worden war (§ 5 Abs. 4 KAV).
Mit Aufl^sung des Dienstverh`ltnisses endete die Auszahlungsverpflichtung
des ArbG. Endete das Dienstverhhltnis im Laufe eines Monats, war das Kinder-
geld mit dem letzten fgr diesen Monat zu zahlenden Arbeitslohn auszuzahlen
(BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 59). Zur Bescheinigungspflicht in diesem
Fall s. § 5 Abs. 3 KAV und Anm. 40.

c) Auszahlung „zusammen mit dem Arbeitslohn“ (Satz 1 Nr. 1 und 2)
Auszahlung nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1: Der ArbG hatte das in der Kindergeld-
bescheinigung fgr einen Monat angegebene Kindergeld bei monatlicher Lohn-
abrechnung zusammen mit dem Arbeitslohn auszuzahlen, der fgr den entspre-
chenden Monat gezahlt wurde.
Das Kindergeld war grundshtzlich auch zusammen mit dem Arbeitslohn auszu-
zahlen, der fgr einen lhngeren als monatlichen Lohnabrechnungszeitraum ge-
zahlt wurde. Das dem ArbN fgr den Lohnabrechnungszeitraum zustehende
Kindergeld mehrerer Monate war erforderlichenfalls nachzuzahlen. Allerdings

E 5

an andere Arbeitnehmer Anm. 9–10 § 73
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konnte der ArbG in diesem Fall auch von der Auszahlung des Kindergelds abse-
hen und den ArbN an die Familienkasse verweisen, sofern der ArbN nicht aus-
drgcklich auf der Auszahlung durch den ArbG bestand und diesem seine Kin-
dergeldbescheinigung vorlegte (BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 56).
Auszahlung nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2: Bei kgrzeren als monatlichen Lohnab-
rechnungszeitrhumen war das Kindergeld fgr den in der Kindergeldbescheini-
gung angegebenen Monat zusammen mit dem Arbeitslohn fgr den letzten in
diesem Kalendermonat endenden Lohnabrechnungszeitraum auszuzahlen.
Verrechnung mit der Lohnsteuer: Das auszuzahlende Kindergeld entnahm
der ArbG der LSt., die er bei der Lohnzahlung vom Arbeitslohn aller ArbN ins-
gesamt einzubehalten hatte. Die Einzelheiten ergeben sich aus Abs. 1 Satz 5
iVm. § 72 Abs. 8 aF (entspricht § 72 Abs. 7 nF; s. Anm. 22 und § 72 Anm. 38).

d) Bindung an die Kindergeldbescheinigung
Nach Abs. 1 Satz 1 hatte der ArbG das Kindergeld zusammen mit dem Arbeits-
lohn nach der von der Familienkasse festgesetzten und bescheinigten Hkhe aus-
zuzahlen.
Kindergeldbescheinigung der Familienkasse: Da der private ArbG nicht
Familienkasse war, setzte er das Kindergeld nicht fest, sondern zahlte es nur ent-
sprechend der Festsetzung durch die fgr den ArbN zusthndige Familienkasse
beim Arbeitsamt aus. iber die Festsetzung, die sich nach § 70 Abs. 1 richtet, er-
teilte die Familienkasse eine Bescheinigung (Kindergeldbescheinigung). Der
ArbN war verpflichtet, seine Kindergeldbescheinigung unverzgglich dem ArbG
vorzulegen. Die Kindergeldbescheinigung war damit Auszahlungsvoraussetzung.
Der ArbG durfte Kindergeld nur nach den Merkmalen einer ihm vorgelegten
Kindergeldbescheinigung an ArbN auszahlen, die fgr den LStAbzug eine
LStKarte oder eine entsprechende Bescheinigung vorzulegen hatten (§ 2 Abs. 1
Satz 1 KAV). Zur Erteilung, zum Inhalt und zur Rechtsnatur der Kindergeldbe-
scheinigung s. Abs. 1 Satz 2 iVm. § 1 KAV (Anm. 17 f.).
Kindergeldbescheinigung mit Bindungswirkung: Der ArbG war bei der
Auszahlung des Kindergelds an die Angaben in der Kindergeldbescheinigung
gebunden. Dies galt selbst dann, wenn er die Unrichtigkeit oder Unvollsthndig-
keit der Eintragungen kannte oder erkennen mußte (s. § 39 Anm. 3). Eigene Er-
mittlungen und Feststellungen des ArbG zum Kindergeldanspruch seiner ArbN
waren nicht erforderlich. Die Angaben in der Kindergeldbescheinigung durften
weder vom ArbG noch vom ArbN noch von einer anderen Person gehndert
oder erghnzt werden (§ 1 Abs. 2 Satz 1 KAV). Die Eintragungen von Kindern
auf der LStKarte waren fgr den Kindergeldanspruch ohne Bedeutung.
Die Bindung an die Kindergeldbescheinigung galt auch bei enderung des Kin-
dergeldanspruchs bis zur Vorlage einer neuen Kindergeldbescheinigung. en-
derte sich der Kindergeldanspruch des ArbN, erhielt er eine neue Kindergeldbe-
scheinigung; enderungen in einer ausgestellten Kindergeldbescheinigung waren
ausgeschlossen (§ 1 Abs. 3 KAV). In diesem Fall konnte es zu Nachzahlungen
bzw. Rgckforderungen durch den ArbG oder die Familienkasse kommen (§ 4
KAV; Nolde, FR 1996, 845 [850]; s. auch Anm. 36 ff.).
Die Bindung an die Kindergeldbescheinigung entsprach dem fgr das LStVerfah-
ren geltenden Prinzip der Maßgeblichkeit der LStKarte, dem sog. LStKarten-
prinzip (§ 39 Anm. 3).

Einstweilen frei.

§ 73 Anm. 10–15 Zahlung des Kindergeldes
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II. Festsetzung des Kindergelds und Kindergeldbescheinigung
(Abs. 1 Satz 2)

1. Vorbemerkung
Nach Abs. 1 Satz 2 setzte die Familienkasse beim Arbeitsamt das monatlich aus-
zuzahlende Kindergeld fest. Die Festsetzung richtet sich nach § 70 Abs. 1. Inso-
fern diente Abs. 1 Satz 2 lediglich der Darstellung. iber die Festsetzung erteilte
die Familienkasse dem ArbN eine Bescheinigung, die dem ArbG vorzulegen
war. Bei dieser Bescheinigung handelte es sich um die Kindergeldbescheinigung,
die schon in Abs. 1 Satz 1 erwhhnt war. Die Einzelheiten der Kindergeldbeschei-
nigung waren in der KAV geregelt.

2. Festsetzung und Bescheinigung des Kindergelds durch die Familien-
kasse

a) Eintragungen auf der Kindergeldbescheinigung
Die Kindergeldbescheinigung wurde von der fgr den ArbN zusthndigen Fami-
lienkasse beim Arbeitsamt ausgestellt, wenn der ArbN der Familienkasse mitge-
teilt hatte, daß sein ArbG ihm Kindergeld auszahlte (BMF v. 24. 11. 1995,
BStBl. I, 719 Tz. 52).
Der Inhalt der Kindergeldbescheinigung ergabt sich aus § 1 KAV; danach
war in der Kindergeldbescheinigung anzugeben, fgr welchen Zeitraum und in
welcher Hkhe Kindergeld an den ArbN zu zahlen war. Die Hkhe des Kinder-
gelds bestimmte sich nach § 66 Abs. 1. Der Zahlungszeitraum richtete sich nach
der voraussichtlichen Dauer der Kindergeldberechtigung; er bestimmte sich
nach § 66 Abs. 2. Die Familienkasse konnte unabhhngig von der voraussichtli-
chen Dauer der Kindergeldberechtigung die Geltungsdauer der Kindergeldbe-
scheinigung auf einen kgrzeren Zeitraum begrenzen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 KAV).
Dies kam etwa in den Fhllen in Betracht, in denen die voraussichtliche Dauer
der Kindergeldberechtigung schwierig zu bestimmen war (zB im Fall des § 63
Abs. 1 Satz 2 iVm. § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1).

b) Kindergeldbescheinigung als Verwaltungsakt
Die Kindergeldbescheinigung stellte einen Verwaltungsakt iSd. § 118 AO dar.
Die Eintragungen auf der Kindergeldbescheinigung waren die gesonderte Fest-
stellung von Besteuerungsgrundlagen iSd. § 179 Abs. 1 AO (§ 1 Abs. 1 Satz 3
KAV). Die Kindergeldbescheinigung war damit fgr das Kindergeldverfahren
Grundlagenbescheid (§ 171 Abs. 10 AO), der mit Einspruch angefochten wer-
den konnte.
Die Kindergeldbescheinigung stand unter dem Vorbehalt der Nachprgfung (§ 1
Abs. 1 Satz 3 KAV). Eine Korrektur konnte aus tatshchlichen oder rechtlichen
Grgnden zugunsten wie zuungunsten des ArbN vorgenommen werden. Fgr die
korrigierten Eintragungen galt der Vorbehalt erneut. Eine der Kindergeldbe-
scheinigung zugrundeliegende Kindergeldfestsetzung konnte gleichwohl nur
aufgehoben werden, soweit die Voraussetzungen des § 70 Abs. 2 oder 3 bzw.
der §§ 172 f AO vorlagen.
enderungen konnten nicht in der ausgestellten Kindergeldbescheinigung vorge-
nommen werden. enderte sich der Kindergeldanspruch, stellte die Familienkas-
se eine neue Kindergeldbescheinigung aus (§ 1 Abs. 3 KAV). Dies galt fgr alle
Fhlle, in denen die Merkmale auf der Kindergeldbescheinigung nicht oder nicht
mehr korrekt waren.
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c) Befugnis zur Offenbarung kindbezogener Merkmale
Der ArbG durfte die auf der Kindergeldbescheinigung eingetragenen Merkmale
nur fgr die Auszahlung des Kindergelds und davon abhhngige Lohnbestandteile
verwerten; er durfte sie ohne Zustimmung des ArbN nur offenbaren, soweit
dies gesetzlich zugelassen war (§ 1 Abs. 2 Satz 2 KAV).
Befugte Offenbarung: Das Offenbarungsverbot galt nicht gegengber dem Be-
triebssthttenFA. Denn dieses hatte nach § 42 f auch die ordnungsgemhße Aus-
zahlung des Kindergelds zu prgfen (§ 6 Satz 2 KAV; s. Anm. 43).
Die Verletzung des Offenbarungsverbots durch den ArbG konnte zu einem
Schadensersatzanspruch nach Vertragsrecht oder § 823 Abs. 2 BGB iVm. § 1
Abs. 2 Satz 2 KAV fghren.

III. Aufbewahrung der Kindergeldbescheinigung (Abs. 1 Satz 3)

Der ArbG hatte die Kindergeldbescheinigung aufzubewahren. Sie war nach § 5
Abs. 2 Satz 1 KAV als Beleg zum Lohnkonto zu nehmen und so lange wie dieses
aufzubewahren. Auf Verlangen war sie an die Familienkasse zu gbersenden. Um-
fassend zum Wortlaut und zu weiteren Einzelheiten der in § 5 KAV geregelten
Aufbewahrungspflichten s. Anm. 40, 41.

IV. Ausnahmen fcr vorcbergehend Besch`ftigte (Abs. 1 Satz 4)

Nach Abs. 1 Satz 4 galt Satz 1 nicht fgr ArbN, die voraussichtlich nicht lhnger
als sechs Monate bei dem ArbG beschhftigt waren. Das bedeutete, daß diese
ArbN von der Auszahlung des Kindergelds durch den ArbG ausgenommen wa-
ren. Abs. 1 Satz 4 entsprach § 72 Abs. 4. Zu den Einzelheiten s. deshalb § 72
Anm. 24. Zur Befreiung des ArbG von der Auszahlungspflicht nach § 3 KAV s.
Anm. 31 f.
Bei Lohnsteuerpauschalierung fcr Teilzeitbesch`ftigte war uE zu unter-
scheiden zwischen kurzfristig Beschhftigten nach § 40a Abs. 1, die wie die Aus-
hilfskrhfte in der Land- und Forstwirtschaft (§ 40a Abs. 3) als vorgbergehend
Beschhftigte befreiungstauglich waren, und der Pauschalierung nach § 40a
Abs. 2 fgr geringfggig Beschhftigte, fgr die das Kindergeld auszuzahlen war. In
diesen Fhllen konnte sich aber eine Befreiung nach § 3 Satz 2 KAV ergeben,
wenn sich auf Dauer ein LStErstattungsanspruch ergabt (s. Anm. 33).
Eintritt der Familienkasse: ArbN, die nach Abs. 1 Satz 4 vom ArbG kein Kin-
dergeld erhielten, zahlte die Familienkasse das Kindergeld nach § 70 Abs. 1
Satz 1 aus (§ 2 Abs. 2 KAV).

V. Die Regelung des § 72 Abs. 8 (aF) gilt entsprechend (Abs. 1 Satz 5)

Das auszuzahlende Kindergeld entnahm der ArbG der LSt., die er bei der Lohn-
zahlung vom Arbeitslohn aller ArbN insgesamt einzubehalten hat. Im wirt-
schaftlichen Ergebnis wurde so erreicht, was zuvor die in die LStTabellen einge-
arbeiteten (allerdings progressionsabhhngigen) Kinderfreibetrhge bewirkt hatten.
Wegen der verfahrensrechtlichen Ausgestaltung dieser „Entnahme des Kinder-
gelds“ aus der einbehaltenen LSt. verwies Satz 5 auf § 72 Abs. 8 (entspricht nun-
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mehr § 72 Abs. 7). Zu den Einzelheiten dieser Regelung s. § 72 Anm. 38 und
BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 74–77).

Einstweilen frei.

C. Erl`uterungen zu Abs. 2:
Kein Zurcckbehaltungsrecht fcr den Arbeitgeber

Dem ArbG stand hinsichtlich des von ihm auszuzahlenden Kindergelds kein
Zurgckbehaltungsrecht zu. Er durfte also die Auszahlung des Kindergelds nicht
von der Erfgllung bestimmter, ihm aus dem Dienstverhhltnis gegengber dem
ArbN zustehender Ansprgche abhhngig machen. Dazu zhhlen etwa Schadenser-
satz oder Lohn- und Gehaltsvorschgsse. Auch die Anrechnung von Forderun-
gen auf den vom ArbG auszuzahlenden Betrag war unzulhssig, soweit die nach
der Kindergeldbescheinigung auszuzahlenden Kindergeldbetrhge unterschritten
wurden (BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 57).
Abs. 2 diente der Klarstellung. Denn die Voraussetzungen fgr ein Zurgckbehal-
tungsrecht des ArbG nach § 273 BGB waren ohnehin nicht gegeben, weil es
zwischen dem Anspruch des ArbN (auf Kindergeld) und dem Anspruch des
ArbG (zB auf Schadensersatz) an einem inneren wirtschaftlichen Zusammen-
hang fehlte.

Einstweilen frei.

D. Erl`uterungen zu Abs. 3:
Erm`chtigung zum Erlaß einer Rechtsverordnung

I. Ausnahmen von der Auszahlungspflicht und Verfahrensregelungen
zur Vereinfachung oder Vermeidung von H`rten (Abs. 3 Satz 1)

1. Befreiung des Arbeitgebers von der Auszahlungspflicht
(Abs. 3 Satz 1 iVm. § 3 KAV)

a) Inhalt und Bedeutung der Befreiungsregelungen
Entsprechend der Ermhchtigung in Abs. 3 enthielt die KAV in § 3 eine Befrei-
ung von der Auszahlungspflicht (zur Befreiung fgr vorgbergehend Beschhftigte
s. Abs. 1 Satz 4 und Anm. 21). Die Befreiung sollte der Entlastung kleinerer Be-
triebe dienen. Insbesondere sollte so das Lohnbgro dieser Betriebe von dem mit
der Kindergeldzahlung verbundenen hkheren Verwaltungsaufwand befreit wer-
den. Die Vorschrift lautete wie folgt:

„§ 3
Befreiung von der Auszahlungspflicht

1Beschhftigt der Arbeitgeber auf Dauer nicht mehr als 50 Arbeitnehmer, die eine
Lohnsteuerkarte vorzulegen haben, so befreit ihn die Familienkasse auf Antrag von der
Pflicht zur Auszahlung des Kindergeldes 2Das gleiche gilt, wenn sich auf Grund der
Auszahlung des Kindergeldes in den Lohnsteuer-Anmeldungen auf Dauer ein Erstat-
tungsbetrag ergibt. 3Die Befreiung kann befristet werden. 4Die Familienkasse kann
dem zusthndigen Betriebssthttenfinanzamt die Arbeitgeber mitteilen, die von der
Pflicht zur Auszahlung des Kindergeldes befreit wurden. 5In die Feststellung, ob die
Voraussetzung des Satzes 1 erfgllt ist, sind Arbeitnehmer shmtlicher inlhndischer Be-
triebssthtten des Arbeitgebers einzubeziehen. 6Fgr die Entscheidung gber den Antrag

E 9

an andere Arbeitnehmer Anm. 22–31 § 73

23–25

26

27–30

31



E 10 Bergkemper

ist die Familienkasse krtlich zusthndig, in deren Bezirk die Betriebssthtte im Sinne des
§ 41 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes liegt. 7Bei einer Befreiung nach Satz 1 fgr
mehrere Betriebssthtten ist die Familienkasse krtlich zusthndig, in deren Bezirk der in-
lhndische Mittelpunkt der geschhftlichen Leitung des Arbeitgebers liegt.“

Voraussetzung fgr die Befreiung war, daß der ArbG auf Dauer nicht mehr als 50
Beschhftigte hatte (Anm. 32) und daß ihn die Familienkasse auf Antrag befreite
(Anm. 34).

b) Befreiung von der Auszahlungspflicht fcr kleine Betriebe mit nicht
mehr als 50 Arbeitnehmern (§ 3 Satz 1 KAV)

Beschhftigte der ArbG auf Dauer nicht mehr als 50 ArbN, die eine LStKarte
vorzulegen hatten, so befreite ihn die Familienkasse auf Antrag von der Pflicht
zur Auszahlung des Kindergelds (zur Verfassungsmhßigkeit dieser Ausnahme-
regelung s. Kanzler, FR 1996, 473 [474]).
Maßgebend fcr die 50-Personengrenze waren die ArbN shmtlicher inlhndi-
scher Betriebssthtten des ArbG im Zeitpunkt der Antragstellung, die vom ArbG
Arbeitslohn bezogen und fgr den LStAbzug eine LStKarte vorzulegen hatten
(§ 3 Satz 5 KAV; BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 83). Die Grenze war da-
nach auf mehrere Betriebe oder Teilbetriebe eines Unternehmers nicht jeweils
gesondert anzuwenden. Die Vorlage einer LStKarte fgr den LStAbzug be-
stimmte sich nach 39b. Die Auszahlungsverpflichtung bestand auch, wenn von
51 ArbN 50 kinderlos waren (kritisch auch zu den arbeitsmarktpolitischen Aus-
wirkungen solcher Regelungen Kanzler, FR 1996, 473 [477]).
In die Berechnung, ob der ArbG auf Dauer nicht mehr als 50 ArbN beschhf-
tigte, waren nur die ArbN einzubeziehen, die nach § 39b eine LStKarte vorzule-
gen hatten. ArbN, bei denen die LSt. unter Verzicht auf die Vorlage der LStKar-
te pauschal erhoben wurde (§ 40–40b), und im Ausland anshssige ArbN, die
statt einer LStKarte eine Bescheinigung nach § 39c Abs. 3 oder 4 oder § 39d
Abs. 1 vorlegten, blieben außer Betracht. Dasselbe galt fgr ArbN, deren Dienst-
verhhltnis auf lhngstens sechs Monate befristet war und deren Arbeitsplatz nach
Ablauf des Dienstverhhltnisses nicht neu besetzt wurde, zB aus saisonalen
Grgnden nur vorgbergehend beschhftigte Aushilfskrhfte (BMF v. 24. 11. 1995,
BStBl. I, 719 Tz. 83).
Auf Dauer: Ob ein ArbG auf Dauer nicht mehr als 50 ArbN, die eine LStKarte
vorzulegen haben, beschhftigte, bedurfte einer vorausschauenden Beurteilung.
Die Verhhltnisse im Zeitpunkt der Antragstellung waren maßgebend. Beschhf-
tigte der ArbG in diesem Zeitpunkt weniger als 50 ArbN, waren die Befreiung
grundshtzlich zu erteilen. Die Befreiung wurde im gbrigen nur dann nicht erteilt,
wenn konkrete Anhaltspunkte dafgr vorlagen, daß die Zahl der in Betracht
kommenden ArbN innerhalb der nhchsten sechs Monate gber 50 hinausging
(BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 83). Zum Widerruf bei enderung der
Verhhltnisse s. Anm. 34.

c) Befreiung von der Auszahlungspflicht bei dauerhafter Lohnsteuer-
erstattung (§ 3 Satz 2 KAV)

Unabhhngig von der 50-ArbN-Grenze konnte sich der ArbG nach § 3 Satz 2
KAV auch dann von der Auszahlung des Kindergelds befreien lassen, wenn sich
aufgrund der Auszahlung des Kindergelds auf Dauer in den LStAnmeldungen
(s. § 41a) ein Erstattungsbetrag ergab (zur Erstattung aufgrund der Auszahlung
s. § 72 Anm. 38). Die Befreiung nach § 3 Satz 2 KAV gilt fgr die jeweilige lstliche
Betriebssthtte und bezog sich auf die Auszahlung des Kindergelds an die ArbN,
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deren Lohn in dieser Betriebssthtte abgerechnet wurde (BMF v. 24. 11. 1995,
BStBl. I, 719 Tz. 84). Fgr die Frage, ob sich auf Dauer ein Erstattungsbetrag er-
gab, war ebenfalls auf einen 6-Monatszeitraum abzustellen.

d) Verfahrensfragen zur Befreiung von der Auszahlungspflicht
(§ 3 S`tze 3 ff. KAV)

Befreiung durch die Familienkasse: iber die Befreiung von der Auszah-
lungspflicht entschied auf Antrag die Familienkasse. Fgr die Entscheidung gber
den Befreiungsantrag war die Familienkasse zusthndig, in deren Bezirk die Be-
triebssthtte iSd. § 41 Abs. 2 lag (§ 3 Satz 5 KAV; zum Betriebssthttenbegriff des
§ 41 Abs. 2 s. § 41 Anm. 26 ff.). Waren in die Befreiung nach § 3 Satz 1 KAV
mehrere Betriebssthtten einzubeziehen, war die Familienkasse krtlich zusthndig,
in deren Bezirk der inlhndische Mittelpunkt der geschhftlichen Leitung des
ArbG lag (§ 3 Satz 6 KAV).
Antragserfordernis: § 3 KAV stellte keine besonderen Anforderungen an
Form und Inhalt des Befreiungsantrags. Allerdings durfte die Schriftlichkeit die
Regel und allein aus Beweisgrgnden sinnvoll sein. Unabhhngig von der Form
war der ArbG verpflichtet, seinen Antrag zu begrgnden und dabei die Befrei-
ungsvoraussetzungen darzulegen. Nach BMF v. 24. 11. 1995 (BStBl. I, 719
Tz. 85) mußte die Befreiung schriftlich beantragt werden. Dabei war darzulegen,
welche der fgr eine Befreiung erforderlichen Voraussetzungen gegeben waren.
Der Antrag war nicht fristgebunden; er konnte also jederzeit gestellt werden.
Keine Ermessensentscheidung, aber Befristung m^glich: Waren die Vor-
aussetzungen fgr eine Befreiung von der Auszahlungspflicht nach § 3 Satz 1
oder 2 KAV gegeben und hatte der ArbG einen Befreiungsantrag gestellt, mußte
die Familienkasse die Befreiung genehmigen. Die Befreiung stand nicht im Er-
messen der Familienkasse. Im Ermessen stand allerdings die Dauer der Befrei-
ung. Denn nach § 3 Satz 3 KAV konnte die Befreiung befristet werden. Eine Be-
fristung kam in Betracht, wenn bereits im Zeitpunkt der Entscheidung konkrete
Anhaltspunkte fgr einen sphteren Wegfall der Befreiungsvoraussetzungen er-
kennbar waren.
Keine besonderen Formvorschriften: Besondere Formvorschriften sah § 3
KAV fgr die Befreiung nicht vor. Es galten daher die allgemeinen Bestimmun-
gen der AO.
Widerruf der Befreiung: Sofern die Voraussetzungen nicht mehr vorlagen,
konnte die Befreiung mit Wirkung fgr die Zukunft gem. § 130 Abs. 2 AO wider-
rufen werden.
Mitteilung an Betriebsst`ttenfinanzamt: Die Familienkasse konnte dem zu-
sthndigen BetriebssthttenFA die ArbG mitteilen, die von der Pflicht zur Auszah-
lung des Kindergelds befreit wurden (§ 3 Satz 3 KAV).

Einstweilen frei.

2. Nachzahlung und Rcckforderung durch den Arbeitgeber
(Abs. 3 Satz 1 iVm. § 4 KAV)

a) Rechtsgrundlage und Bedeutung der Regelung zur Nachzahlung
und Rcckforderung von Kindergeld

Die Voraussetzungen fgr die Nachzahlung und Rgckforderung von Kinder-
geld durch den ArbG waren in § 4 KAV wie folgt geregelt:
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„§ 4
Nachzahlung und Rgckforderung von Kindergeld durch den Arbeitgeber

Der Arbeitgeber ist bei der nhchstfolgenden Auszahlung des Kindergeldes verpflichtet,
zuwenig gezahltes Kindergeld nachzuzahlen und berechtigt, zuviel gezahltes Kinder-
geld zurgckzufordern, wenn
1. ihm der Arbeitnehmer eine Kindergeldbescheinigung mit Eintragungen vorlegt, die

auf einen Zeitpunkt vor Vorlage der Kindergeldbescheinigung zurgckwirken, oder
2. er erkennt, daß er abweichend von den Merkmalen einer ihm vorliegenden Kinder-

geldbescheinigung zuwenig oder zuviel Kindergeld ausgezahlt hat.“
Nachzahlungen und Rgckforderungen fgr Zeitrhume des abgelaufenen Kj. wa-
ren auch nach Ausstellung der LStBescheinigung fgr dieses Kj. zulhssig und in
der LStBescheinigung des Nachzahlungs- bzw. Rgckforderungsjahrs zu erfassen
(BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 61).
Bedeutung der Regelung zur Nachzahlung: Kindergeldnachzahlungen oder
Rgckforderungen durch den zur Auszahlung von Kindergeld verpflichteten
ArbG konnten erforderlich werden, wenn
– der ArbG das Kindergeld fgr die in der Kindergeldbescheinigung angegebe-

nen Monate zeitlich nicht zusammen mit dem Arbeitslohn dieser Monate aus-
zahlen konnte oder

– er erkannte, daß er abweichend von den Merkmalen einer ihm vorliegenden
Kindergeldbescheinigung zuwenig oder zuviel Kindergeld ausgezahlt hatte
(BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 60).

b) Nachzahlung von Kindergeld durch den Arbeitgeber
Nach § 4 KAV war der ArbG verpflichtet, noch nicht oder zu wenig gezahltes
Kindergeld nachzuzahlen. Allerdings hatte er Kindergeld grundshtzlich nur fgr
die Monate nachzuzahlen, in denen das Dienstverhhltnis bestanden hatte. Fgr
davor liegende Monate durfte er nur nachzahlen, wenn der ArbN fgr diese Mo-
nate noch kein Kindergeld erhalten hatte und sich aus der LStBescheinigung
oder Zwischenbescheinigung ergab, fgr welchen Monat der vorangegangene
ArbG dem ArbN zuletzt Kindergeld gezahlt hatte (§ 2 Abs. 1 KAV; BMF v.
24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 61).
Regeln cber die Auszahlung des Kindergelds anwendbar: Fgr die Nach-
zahlung galten die allgemeinen Regeln gber die Auszahlung des Kindergelds.
Das nachzuzahlende Kindergeld war als Teil der nhchstfolgenden Kindergeld-
zahlung zusammen mit dem Arbeitslohn auszuzahlen. Der ArbG hatte auch das
nachzuzahlende Kindergeld der LSt. zu entnehmen, die er bei der Lohnzahlung
vom Arbeitslohn aller ArbN insgesamt einzubehalten hatte. Das nicht oder zu-
wenig gezahlte Kindergeld war nur mit der nhchstfolgenden Kindergeldzahlung
nachzuzahlen. Eine Teilnachzahlung fgr den Fall, daß die einzubehaltende LSt.
zur Zahlung des Kindergelds nicht ausreichte, sah das Gesetz nicht vor. In die-
sem Fall kam eine Erstattung nach Abs. 1 Satz 5 iVm. § 72 Abs. 8 Satz 3 aF in
Betracht (s. § 72 Anm. 38).
Nachzahlung nach § 4 Nr. 1 KAV: Der ArbG war zur Nachzahlung verpflich-
tet, wenn ihm der ArbN eine Kindergeldbescheinigung mit Eintragungen vor-
legte, die auf einen Zeitpunkt vor Vorlage der Kindergeldbescheinigung zurgck-
wirkten. In einem solchen Fall konnte der ArbG die Angaben in der
Kindergeldbescheinigung nicht rechtzeitig umsetzen und deshalb das Kinder-
geld nicht ab dem angegebenen Zeitpunkt auszahlen. Davon war immer dann
auszugehen, wenn der ArbN seine Kindergeldbescheinigung nicht rechtzeitig
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vor der Auszahlung des Arbeitslohns fgr den Monat vorlegte, fgr den die Eintra-
gungen galten.
Die Rgckwirkung einer Kindergeldbescheinigung war zudem dann gegeben,
wenn sich der Kindergeldanspruch hnderte und die Familienkasse eine neue
Kindergeldbescheinigung ausstellte, die der ArbN dem ArbG zu gbergeben
hatte (§ 3 Abs. 3 KAV; BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 63).
Nachzahlung nach § 4 Nr. 2 KAV: Der ArbG war zur Nachzahlung auch
dann verpflichtet, wenn er erkannte, daß er abweichend von den Merkmalen ei-
ner ihm vorliegenden Kindergeldbescheinigung zuwenig Kindergeld ausgezahlt
hatte. Er war bei der Auszahlung des Kindergelds an die Angaben in der Kin-
dergeldbescheinigung gebunden. In der Bescheinigung war anzugeben, fgr wel-
chen Zeitraum und in welcher Hkhe Kindergeld an den ArbN zu zahlen war.
Wich der ArbG von diesen Angaben ab und zahlte er zuwenig Kindergeld aus,
war er zur Nachzahlung des Fehlbetrags verpflichtet, sofern er dies erkannte.
„Erkennen“ des ArbG lag vor, wenn er selbst bzw. sein Vertreter (zB StB) oder
eine Hilfsperson die nicht ordnungsgemhße Auszahlung des Kindergelds fest-
stellte. Auf den Zeitpunkt des Erkennens kam es nicht an. Eine Nachzahlung
schied erst dann aus, wenn das Dienstverhhltnis zum ArbN nicht mehr bestand.
Fgr die Frage des Erkennens iSd. § 4 Nr. 2 KAV war es unmaßgeblich, ob der
ArbG die falsche Auszahlung des Kindergelds verschuldet hatte. Die Nachzah-
lung griff unabhhngig von einem Verschulden ein.

c) Rcckforderung von Kindergeld durch den Arbeitgeber
Kam es unter den Voraussetzungen des § 4 Nr. 1 oder Nr. 2 KAV zu einer
iberzahlung des Kindergelds durch den ArbG, war dieser berechtigt, bei der
nhchstfolgenden Auszahlung des Kindergelds zuviel gezahltes Kindergeld zu-
rgckzufordern.
Keine Rcckforderungspflicht: Fgr den ArbG bestand allerdings im Gegen-
satz zur Nachzahlung keine Verpflichtung zur Rgckforderung. Machte der ArbG
von seinem Recht auf Rgckforderung Gebrauch, war fgr die Rgckforderung
durch die Familienkasse kein Raum mehr. Die Rgckforderung durch den ArbG
ging insoweit vor (§ 2 Abs. 2 Satz 2 KAV). Der ArbG durfte allerdings Kinder-
geld nur fgr Monate zurgckfordern, in denen das Dienstverhhltnis zu ihm be-
standen hatte (BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 61).
§ 4 KAV regelte das Verfahren der Rgckforderung nicht. UE konnte der ArbG
entsprechend § 75 mit dem Anspruch auf Rgckzahlung des Kindergelds gegen
den Anspruch des ArbN auf laufendes Kindergeld aufrechnen. Eine Verrech-
nung mit dem Arbeitslohn kam mangels Konnexitht nicht in Betracht. Um den
zurgckgeforderten Betrag minderte sich das nach Abs. 1 Satz 5 iVm. § 72 Abs. 8
Satz 2 aF gesondert abzusetzende Kindergeld (s. dazu § 72 Anm. 38).
Ersatzzust`ndigkeit der Familienkasse: Forderte der ArbG den gberzahlten
Kindergeldbetrag nicht nach § 4 KAV zurgck, war die Familienkasse fgr die
Rgckforderung zusthndig (§ 2 Abs. 2 Satz 2 KAV). Der ArbG hatte der Fami-
lienkasse die Fhlle unverzgglich anzuzeigen, in denen er von seiner Berechtigung
zur Rgckforderung des Kindergelds nach § 4 KAV keinen Gebrauch machte
oder Kindergeld nicht mehr zurgckfordern konnte (§ 5 Abs. 5 KAV). Rechts-
grundlage fgr die Rgckforderung durch die Familienkasse war § 37 Abs. 2 AO.
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II. Einzelne Verfahrensregelungen; Haftung des Arbeitgebers
und Außenprcfung (Abs. 3 Satz 2)

1. Inhalt der Erm`chtigung des Satzes 2
Nach Abs. 3 Satz 2 konnten insbesondere die Bescheinigung des auszuzahlen-
den Kindergelds auf der LStKarte, Mitwirkungs-, Aufzeichnungs- und Mittei-
lungspflichten des ArbN und des ArbG sowie die Haftung des ArbG geregelt
werden. Zu den Mitwirkungs-, Aufzeichnungs- und Mitteilungspflichten des
ArbN und des ArbG war § 5 KAV ergangen (s. Anm. 40, 41), whhrend die Haf-
tung des ArbG in § 6 KAV geregelt war (s. Anm. 43).

2. Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und Bescheinigungspflichten des
Arbeitgebers (Abs. 3 Satz 2 iVm. § 5 KAV)

a) Rechtsgrundlage der Belegpflichten des Arbeitgebers
Die Vorschrift des § 5 KAV regelte im Zusammenhang mit der Kindergeldzah-
lung durch den ArbG stehende Auszeichnungs-, Aufbewahrungs- und Beschei-
nigungspflichten wie folgt:

„§ 5
Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und Bescheinigungspflichten

(1) 1Die fgr die Kindergeldzahlung maßgeblichen Merkmale sind aus der Kindergeld-
bescheinigung in das Lohnkonto zu gbertragen. 2Bei jeder Auszahlung ist das Kinder-
geld im Lohnkonto des Kalenderjahrs einzutragen, zu dem der Arbeitslohn gehkrt, mit
dem zusammen das Kindergeld ausgezahlt wird. 3Ist ein Lohnkonto nicht zu fghren,
sind entsprechende Aufzeichnungen zu machen.
(2) 1Die Kindergeldbescheinigung ist als Beleg zum Lohnkonto zu nehmen und aufzu-
bewahren. 2An den Arbeitnehmer hat der Arbeitgeber die Kindergeldbescheinigung
vorbehaltlich des Satzes 3 nur herauszugeben, wenn
1. das Dienstverhhltnis beendet worden ist
2. der Arbeitgeber kein Kindergeld auszahlt oder
3. der Arbeitnehmer die Herausgabe der Kindergeldbescheinigung verlangt, um sie

einem anderen Arbeitgeber vorlegen zu kknnen.
3Legt der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine Kindergeldbescheinigung vor, in der die
dem Arbeitgeber bisher vorliegende Kindergeldbescheinigung fgr unggltig erklhrt wird,
hat der Arbeitgeber entweder die fgr unggltig erklhrte Kindergeldbescheinigung der
Familienkasse zu gbersenden, die die neue Kindergeldbescheinigung ausgestellt hat,
oder die fgr unggltig erklhrte Bescheinigung zu entwerten und an den Arbeitnehmer
herauszugeben. 4Auf Verlangen der Familienkasse hat der Arbeitgeber die Kindergeld-
bescheinigung an diese zu gbersenden.
(3) 1Bei Beendigung des Dienstverhhltnisses oder am Ende des Kalenderjahrs hat der
Arbeitgeber auf Grund der Eintragungen im Lohnkonto den Kalendermonat, fgr den
zuletzt Kindergeld ausgezahlt worden ist und die Hkhe des insgesamt ausgezahlten
Kindergeldes in die Lohnsteuerbescheinigung einzutragen. 2In der Bescheinigung nach
§ 41b Abs. 1 Satz 6 des Einkommensteuergesetzes ist der Kalendermonat einzutragen,
fgr den zuletzt Kindergeld ausgezahlt worden ist.
(4) 1Zahlt der Arbeitgeber Kindergeld nicht aus, hat er dies dem Arbeitnehmer mitzu-
teilen. 2Liegt dem Arbeitgeber bereits eine Kindergeldbescheinigung fgr den Arbeit-
nehmer vor, hat er diese dem Arbeitnehmer auszuhhndigen und außerdem darauf zu
bescheinigen, ob und fgr welchen Monat zuletzt Kindergeld ausgezahlt worden ist.
3Die Bescheinigungspflicht nach Satz 2 gilt auch bei Herausgabe der Kindergeldbe-
scheinigung nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 3.
(5) 1Der Arbeitgeber hat der Familienkasse, die die Kindergeldbescheinigung ausge-
stellt hat, die Falle unverzgglich schriftlich anzuzeigen, in denen er von seiner Berechti-
gung zur Rgckforderung des Kindergeldes nach § 4 keinen Gebrauch macht oder Kin-
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dergeld nicht mehr zurgckfordern kann. 2In der Anzeige hat der Arbeitgeber die Kin-
dergeldnummer des Arbeitnehmers und den zurgckzufordernden Betrag anzugeben.“

b) Die einzelnen Pflichten des § 5 KAV
Die Bestimmungen des § 5 KAV standen in Beziehung zu den entsprechenden
Aufzeichnungspflichten beim LStAbzug (§§ 41 f.).
Lohnkonto: Die fgr die Kindergeldzahlung maßgeblichen Merkmale hatte der
ArbG aus der Kindergeldbescheinigung in das Lohnkonto zu gbertragen (§ 5
Abs. 1 Satz 1 KAV; zum Lohnkonto s. § 41 iVm. § 4 LStDV). Danach waren aus
der Kindergeldbescheinigung mindestens folgende Angaben in das Lohnkonto
zu gbertragen (s. BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 66):
– Kindergeldnummer,
– Ausstellungsdatum der Bescheinigung,
– Zeitrhume und Betrhge des monatlich auszuzahlenden Kindergelds.
Jede Kindergeldzahlung war in das Lohnkonto einzutragen. Dabei war das aus-
gezahlte Kindergeld in das Lohnkonto des Kj. einzutragen, zu dem der Arbeits-
lohn gehkrte, mit dem zusammen das Kindergeld ausgezahlt worden war (§ 5
Abs. 1 Satz 2 KAV). War ein Lohnkonto nicht zu fghren (s. dazu § 4 Abs. 4
LStDV), waren entsprechende Aufzeichnungen zu machen (§ 5 Abs. 1 Satz 3
KAV).
Lohnabrechnung: In der Lohnabrechnung, die dem ArbN erteilt wurde, war
das Kindergeld getrennt vom Arbeitslohn und den Lohnabzugsbetrhgen auszu-
weisen (BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 67; zum gesonderten Ausweis bei
der LStAnmeldung s. Abs. 1 Satz 5 iVm. § 72 Abs. 8 Satz 2: s. dort Anm. 38).
Lohnsteuerbescheinigung: Bei Beendigung des Dienstverhhltnisses oder am
Ende des Kj. hatte der ArbG aufgrund der Eintragungen im Lohnkonto den
Kalendermonat, fgr den er zuletzt Kindergeld ausgezahlt hatte, und die Hkhe
des insgesamt gezahlten Kindergelds in die LStBescheinigung einzutragen (§ 5
Abs. 3 Satz 1 KAV; zur Bescheinigung auf der LStKarte 1996 BMF v.
24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 68).
Stellte der ArbG eine Zwischenbescheinigung nach § 41b Abs. 1 Satz 6 aus, weil
er bei Beendigung des Dienstverhhltnisses die LStBescheinigung nicht sofort
ausschreiben konnte, war auf dieser Zwischenbescheinigung auch der Monat
einzutragen, fgr den der ArbG zuletzt Kindergeld gezahlt hatte (§ 5 Abs. 3
Satz 2 KAV).
Aufbewahrung der Kindergeldbescheinigung: Nach Abs. 1 Satz 3 hatte der
ArbG die Kindergeldbescheinigung aufzubewahren. Die nhheren Einzelheiten
waren in § 5 Abs. 2 KAV geregelt. Nach § 5 Abs. 2 Satz 1 KAV war die Beschei-
nigung als Beleg zum Lohnkonto zu nehmen und so lange wie dieses aufzube-
wahren. Auf Verlangen war sie an die Familienkasse zu gbersenden (BMF v.
24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 72).
An den ArbN durfte der ArbG die Kindergeldbescheinigung nach § 5 Abs. 2
Shtze 2 und 3 nur herausgeben, wenn
– das Dienstverhhltnis beendet worden war oder
– der ArbG kein Kindergeld mehr auszahlte (§ 5 Abs. 4 Satz 2 KAV) oder
– der ArbN die Herausgabe der Kindergeldbescheinigung verlangte, um sie

einem anderen ArbG vorlegen zu kknnen (§ 5 Abs. 4 Satz 3 KAV) oder
– der ArbN eine Kindergeldbescheinigung vorlegte, in der die dem ArbN bis-

her vorliegende Bescheinigung fgr unggltig erklhrt wurde. In diesem Fall war
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die Bescheinigung vor Herausgabe zu entwerten und an den ArbN herauszu-
geben (s. auch BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 72, 62).

Waren die Monate abgelaufen, fgr die in der Kindergeldbescheinigung Zahlun-
gen angegeben waren, so blieb die Bescheinigung beim Lohnkonto. Eine Her-
ausgabe an den ArbN kam auch dann nicht in Betracht, wenn der ArbN eine
Bescheinigung fgr die folgenden Monate vorlegte (BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I,
719 Tz. 73).
Bescheinigungspflicht: Zahlte der ArbG Kindergeld nicht aus, hatte er dies
dem ArbN mitzuteilen (§ 5 Abs. 4 Satz 1 KAV). Dargber hinaus mußte er eine
bereits vorliegende Kindergeldbescheinigung dem ArbN aushhndigen. Dabei
hatte er auf der Bescheinigung an der dafgr vorgesehenen Stelle einzutragen, ob
und fgr welchen Monat er diesem ArbN zuletzt Kindergeld ausgezahlt hatte (§ 5
Abs. 4 Satz 2 KAV). Gleiches galt, wenn der ArbN die Bescheinigung trotz fort-
bestehendem Dienstverhhltnis einem anderen ArbG vorlegen wollte (§ 5 Abs. 4
Satz 3 KAV).

Einstweilen frei.

3. Haftung des Arbeitgebers und Außenprcfung
(Abs. 3 Satz 2 iVm. § 6 KAV)

a) Arbeitgeberhaftung fcr fehlerhafte Kindergeldauszahlung
(§ 6 S`tze 1–3 KAV)

Die Haftung des ArbG war gemeinsam mit der Zusthndigkeit zur Außenprg-
fung in § 6 KAV wie folgt geregelt:

„§ 6
Haftung, Außenprgfung

1Der Arbeitgeber haftet fgr abweichend von den Merkmalen der ihm vorgelegten Kin-
dergeldbescheinigung ausgezahltes Kindergeld. 2Er haftet nicht, soweit Kindergeld in
den von ihm nach § 5 Abs. 5 angezeigten Fhllen von der Familienkasse zurgckzufor-
dern ist. 3Fgr seine Inanspruchnahme ist § 42d des Einkommensteuergesetzes entspre-
chend anzuwenden. 4Insoweit ist das Betriebssthttenfinanzamt zusthndig, das nach
§ 42 f des Einkommensteuergesetzes auch die ordnungsgemhße Auszahlung des Kin-
dergeldes prgft.“

Arbeitgeberhaftung in Anlehnung an § 42d: Danach haftete der ArbG fgr
abweichend von den Merkmalen der ihm vorgelegten Kindergeldbescheinigung
ausgezahltes Kindergeld. Die Vorschrift war eine spezielle Haftungsvorschrift
fgr ArbG und Erghnzungsvorschrift zu § 42d, der die Haftung des ArbG fgr
nicht vorschriftsmhßig erhobene und/oder nicht abgefghrte LSt. im EStG nor-
miert.
E Haftungsausschluß: Der ArbG haftete nicht, soweit er zuviel Kindergeld gezahlt
und dies der Familienkasse nach § 5 Abs. 5 KAV angezeigt hatte (§ 6 Satz 2
KAV).
E Anwendungen des § 42d: Fgr die Inanspruchnahme des ArbG nach § 6 Satz 1
KAV waren die fgr die LStHaftung geltenden Bestimmungen des § 42d entspre-
chend anzuwenden (§ 6 Satz 2 KAV). Dies galt insbesondere fgr die formellen
Voraussetzungen des Haftungsbescheids (s. § 42d Anm. 219 f.) und Fragen der
Gesamtschuldnerschaft und Geltendmachung des Haftungsanspruchs (§ 42d
Anm. 110 f.). Auch die Kleinbetragsregelung des § 42d Abs. 5 kommt entspre-
chend zur Anwendung (s. § 42d Anm. 255, 256).
E ZustSndig fgr die Haftungsinanspruchnahme ist das BetriebssthttenFA iSd.
§ 42 f (§ 6 Satz 3 Halbs. 1 KAV; s. dazu § 42 f Anm. 16 f.).
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b) Außenprcfung zur Auszahlung des Kindergelds
(§ 6 Satz 3 Halbs. 2 KAV)

Das BetriebssthttenFA gberprgfte nach § 42 f auch die ordnungsgemhße Aus-
zahlung des Kindergelds (§ 6 Satz 3 Halbs. 2 KAV). Aufgrund des § 6 Satz 3
Halbs. 2 KAV konnte sich die LStAußenprgfung nach § 42 f auch auf die ord-
nungsgemhße Auszahlung des Kindergelds und seine LStAnmeldung erstrecken
(BMF v. 24. 11. 1995, BStBl. I, 719 Tz. 88). Die Vorschrift enthielt insoweit eine
ausdrgckliche gesetzliche Grundlage fgr eine Außenprgfung nach § 42 f.

III. Vorschußpflicht der Familienkasse (Abs. 3 Satz 3)

Nach Abs. 3 Satz 3 konnte auch bestimmt werden, daß das FA das Kindergeld
dem ArbG vor Auszahlung an den ArbN gberwies. Von der Ermhchtigung in
Abs. 3 Satz 3 ist nicht Gebrauch gemacht worden.
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§ 73 Zahlung des Kindergeldes an andere Arbeitnehmer


